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Rechtliche Handhabe gegen nächtliche Raserei durch LKW‘s 
 
Sitzung des Ortsbeirates Lützellinden vom 09.11.2017, TOP 8.3 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

in Ihrer Sitzung am 09.11.2017 bat Frau Koch-Michel um Auskunft, „ob es eine rechtliche 
Handhabe gegen LKW-Fahrer gibt, die nachts durch die Rheinfelser Straße ‚brettern‘ und sich 
nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten“. 

Die Straßenverkehrsbehörde hat im Herbst 2017 in der Rheinfelser Straße in der Nähe der 
Ortseingänge die Verkehrsmengen und -geschwindigkeiten erfasst. Im Zeitraum vom 
22.11.2017 - 08.12.2017 wurden 653 bzw. 633 LKWs oder LKW-ähnliche Fahrzeuge ge-
zählt werden. Ein regelkonformes Verhalten lag im Bereich von ca. 95 % bis ca. 98 % vor, ein 
Verwarnungsgeld hätte daher in ca. 2 % bzw. 5 % der Fälle ausgesprochen werden können. 
Ein Bußgeldverfahren (mehr als 20 km/h über der Geschwindigkeitsbegrenzung) hätte in 0,31 
% der Fälle eingeleitet werden müssen. 

Aufgrund der Auswertung ist festzustellen, dass kein erheblicher geschwindigkeitsüberscheiten-
der LKW-Verkehr stattfand. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
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